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Richtlinien
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1
Zuwendungszweck

Das Land gewahrt nach MaBgabe dieser Richtlinien und der Verwaltungsvorschriften (VV/VVG)
zu § 44 Landeshaushaltsordnung (LHO) sowie der VO (EG) Nr. 1698/2005 Uber die Férderung
der Entwicklung des landlichen Raums durch den Europaischen Landwirtschaftsfonds fir die
Entwicklung des landlichen Raums (ELER) und dem Gesetz Uiber die Gemeinschaftsaufgabe
.Verbesserung der Agrarstruktur und des Kiistenschutzes"” (GAKG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 21. Juli 1988 (BGBI. | S. 1055), zuletzt geandert durch Art. 189 der Verordnung vom
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31.0ktober 2006 (BGBI. | S. 2427) sowie auf der Grundlage der §§ 10 Abs. 3 und 13 Abs. 2 des
Landesforstgesetzes (LFoG) Zuwendungen fiir die Unterstiitzung einer bestandigen Entwicklung
der Forstwirtschaft.

Es konnen die nachfolgend unter Nummer 2 aufgefiihrten MaBnahmen geférdert werden, die der
Sicherung der Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes sowie der Verbesserung der
Produktions-, Arbeits- und Absatzbedingungen in der Forstwirtschaft dienen oder zur Umset-
zung von fachlichen Zielen des Naturschutzes im Wald unter besonderer Berlicksichtigung von
FFH-Gebieten und EG-Vogelschutzgebieten, auf der Grundlage der ,Vereinbarung Uber Rege-
lungen zum Ausgleich der Interessen bei Ausweisung von Naturschutzgebieten im Wald" (War-
burger Vereinbarung), beitragen.

Ein Anspruch des Antragstellers auf Gewahrung der Zuwendung besteht nicht. Vielmehr ent-
scheidet die Bewilligungsbehorde aufgrund ihres pflichtgemaBen Ermessens im Rahmen der
verfugbaren Haushaltsmittel.

2
Gegenstand der Férderung

A. Forderung einer naturnahen Waldbewirtschaftung

2.1

Vorarbeiten wie Untersuchungen, Analysen, Standortgutachten, fachliche Stellungnahmen und
Erhebungen, die der Vorbereitung der Umstellung auf eine naturnahe Waldwirtschaft (Nummer
2.2) oder der Beurteilung einer Bodenschutzkalkung (Nummer 2.3) dienen.

2.2

Umbau von Reinbestéanden und von nicht standortgerechten Bestdnden in stabile Laub- und
Mischbestande sowie Weiterentwicklung und Wiederherstellung von naturnahen Waldgesell-
schaften, durch:

2.2.1
Bodenvorbereitung flir geforderte Kulturen und Naturverjingungen,

2.2.2
MaBnahmen zur Komplettierung von Naturverjingungen mit Laubholz,

2.2.3
Wiederaufforstung,

2.2.4
Anlage von Vorwald mit Pionierbaumarten gemaRi Nr. 4.1.7, Voranbau und Unterbau mit Laub-
baumen,

2.2.5

Nachbesserungen, wenn bei der geférderten Kultur in den ersten 36 Monaten nach Pflanzung/
Saat infolge ungewohnlicher Witterungsbedingungen Ausfalle in Hohe von mehr als 30 v.H. der
Pflanzenzahl aufgetreten sind,
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2.2.6
Kulturpflege in geforderten Erstaufforstungen im 2. und 5. Standjahr der Kultur,

2.2.7
Einzelschutz (Schutzhillen, Drahthosen).

2.3

Bodenschutzkalkung, wenn dadurch eine strukturelle Verbesserung der Bodenstreu, des Bodens
oder des Nahrstoffhaushaltes erzielt wird und damit eine Verbesserung der Widerstandskraft der
Bestdnde erwartet werden kann.

2.4
Gestaltung und Pflege naturnaher WaldauBenrander, Waldinnenrander und Wallhecken (z.B. an
Wegen, Gewassern, Lichtungen), durch:

2.4.1 Beseitigung unerwiinschter oder nicht standortgerechter Bestockung auf einer Tiefe von
bis zu 10 m,

2.4.2
Pflege von Waldrandern durch Lauterung oder Durchforstung auf einer Tiefe von bis zu 15 m
insbesondere zur Férderung von Strauchern, Baumen Il. Ordnung und Lichtbaumarten,

2.4.3
Pflanzung von heimischen Baumen und Strauchern,

2.4.4
Kulturpflege in geforderten Erstaufforstungen im 2. und 5. Standjahr der Kultur,

245
Anlage, Gestaltung und Pflege von Wallhecken und reihenweisen Schutzpflanzungen mit Fall-
holz (ohne Gehofteinbindungen).

2.5
Vorbeugender Waldschutz

Biologische, chemische und technische MaBnahmen zur Vorbeugung, Abwehr und Uberwa-
chung von Schadorganismen im Wald zur Sicherung oder Wiederherstellung stabiler Walddko-
systeme und zum Schutz des Waldes vor bedeutsamen Schaden.

2.51
Insektizidfreier Waldschutz

2.5.1.1
Kontrolle von Schadinsekten mit Lockstoffen,

2.5.1.2
Bekampfung von Schadinsekten durch Flachenraumung einschlieBlich energetischer Verwen-
dung der Biomasse,
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2.5.1.3

Bekampfung von Schadinsekten durch andere geeignete MaBnahmen, die die Bruttauglichkeit
von Holz, Restholz, Reisig soweit herabsetzen, dass keine Gefahrdungen von diesem Material
ausgehen.

2.5.2
Sonstige WaldschutzmaBnahmen

2.5.2.1
Bekampfung von rindenbritenden Borkenkafern bei festgestellter Gefahrdung oder bei Befall mit
daflir zugelassenen Pflanzenschutzmitteln,

2.5.2.2
Errichtung von Fangholzhaufen einschlieBlich Lockstoffbekdderung und Pflanzenschutzmittelbe-
handlung.

2.6
Vorliefern von Holz mit Rickepferden vom Einschlagsort zur Riickeschneise oder zur Abfuhrstel-
le.

B. Forstwirtschaftliche Infrastruktur

2.7
Forstwirtschaftlicher Wegebau

2.7.1
Neubau von Forstwirtschaftswegen,

2.7.2
Grundinstandsetzung von Forstwirtschaftswegen,

2.7.3
Erstbefestigung sowie Zweitbefestigung bereits befestigter Forstwirtschaftswege, wenn der
forstwirtschaftliche Verkehr eine bessere Befestigung erfordert,

2.7.4
Neu- und Ausbau von fir Forstwirtschaftswege notwendigen einfachen Briicken, Durchlassen
und dgl.,

2.7.5
Regulierung (Anpassung) bestehender Bankette und Seitengraben,

2.7.6
Regulierung der alten Fahrbahnen bei Zweitbefestigungen.

C. NATURA 2000

2.8
Fldchenbezogene Ausgleichszahlung
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Gewahrung einer jahrlichen flachenbezogenen Zahlung fur Laubwald zum Ausgleich der zusatz-
lichen Kosten und der Einkommensverluste, die durch die Beschrankungen bei der Nutzung der
Walder und sonstigen bewaldeten Flachen infolge der Umsetzung der Richtlinien 92/43/EWG
(FFH-Gebiete) und 79/409/EWG (EG-Vogelschutzgebiete) entstehen.

D. NaturschutzmaBnahmen im Wald

2.9
MaBnahmenbezogene Ausgleichleistungen flir:

2.9.1
Anlage, Gestaltung und Pflege von Sonderbiotopen im Walde

2.9.11
MaBnahmen des Biotop- und Artenschutzes im Walde,

2.9.1.2
Randgestaltung von Still- und FlieBgewassern,

2.9.1.3
Einbringen von Solitédren sowie seltenen heimischen Baum- und Straucharten.

2.9.2

den dauerhaften Erhalt von Altholzanteilen zur Sicherung der Lebensrdume wildlebender Tiere,
Pflanzen und sonstiger Organismen (Nutzungsentschadigung, fiir héchstens 10 festgelegte Bau-
me je Hektar gezahlt).

2.9.3
Ausgleichsbetrage

2.9.3.1
bei Wiederaufforstungen mit Laubbaumen, Voranbau mit Laubbaumen und Naturverjliingungen
mit Laubbdaumen und Bodenvorbereitung (MaBnahmebezogener Ausgleichsbetrag 1),

2.9.3.2
als Wertausgleich eingeschrankter oder vorgegebener Baumartenwahl (Baumarten- und ertrags-
klassenbezogener Ausgleichsbetrag ),

2.9.3.3
bei der Anlage, Gestaltung und Pflege von Sonderbiotopen im Wald (MaBnahmebezogener Aus-
gleichsbetrag lll).

29.4

eine durch Verordnung oder Festsetzung in Waldnaturschutzgebieten, durch Verordnung, Fest-
setzung oder vertraglicher Vereinbarung nach § 48c Abs. 3 Landschaftsgesetz NRW in FFH- und
EG-Vogelschutzgebieten gebotene Umwandlung von Nadelwaldbestockung in Laubwaldbesto-
ckung oder in einem abgestimmten Naturschutzfachkonzept (Waldpflegeplan, Pflege und Ent-
wicklungsplan, SOMAKO) gebotene vorzeitige Umwandlung von Nadel- in Laubwaldbestockung
auf konkret festgelegter Flache (Hiebsunreifentschadigung).
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2.9.5
Schutz der Aufforstungen und Naturverjliingungen gegen Wild

E. Forstwirtschaftliche Zusammenschliisse

2.10
Forstwirtschaftliche Zusammenschliisse

2.101
Erstinvestitionen, dazu zahlen die erstmalige:

- Beschaffung von Geraten, Maschinen und Fahrzeugen fir forstliche Betriebsarbeiten, ein-
schlieBlich Transport von Rohholz sowie Be- und Verarbeitung einfachster Art;

- Beschaffung von Fahrzeugen (z.B. Kleintransporter oder Kombiwagen) fiir den Transport von
Waldarbeitskraften, Geraten, Werkzeugen, Maschinen und Hilfsstoffen zum und vom Arbeitsort
sowie die erstmalige Beschaffung von beweglichen Schutzhitten und Waldarbeiterschutzwa-
gen;

- Anlage von Holzaufarbeitungsplatzen sowie Holzhéfen einschlieBlich geeigneter technischer
Einrichtungen; Erstellung von Betriebsgebauden (z.B. Unterstellrdume flir Maschinen, Gerate,
Fahrzeuge und Hilfsstoffe, Werkstatten, Hitten in Pflanzgarten).

2.10.2
Verwaltungsausgaben, dazu zahlen:

- Grindungsausgaben,
- Personal- und Reisekosten fir die Geschaftsfiihrung,
- Geschaftsausgaben, Ausgaben flir erstmalige Blroeinrichtung, Bliromaschinen und -gerate.

3
Zuwendungsempfanger

3.1

sind fur die MaBnahmenbereiche A, B, D und E natirliche Personen, juristische Personen des
Privatrechts als Eigentiimer land- und forstwirtschaftlicher Flachen sowie anerkannte forstwirt-
schaftliche Zusammenschliisse und denen gleichgestellte Zusammenschlisse im Sinne des Ge-
setzes zur Erhaltung des Waldes und zur Forderung der Forstwirtschaft (Bundeswaldgesetz) und
anerkannte Religionsgemeinschaften, sofern nachstehend keine abweichenden Regelungen ge-
troffen sind.

Zuwendungen des MaBnahmenbereichs C. Natura 2000 werden nur privaten Waldeigentiimern
und deren Vereinigungen gewahrt. Flachen von Kdorperschaften des 6ffentlichen Rechts, mit
Ausnahme von Zusammenschlissen gemaB Gemeinschaftswaldgesetz NRW, sind von dieser
Forderung ausgenommen, selbst wenn diese Flachen Teil eines anerkannten forstlichen Zusam-
menschlusses sind.

3.1.1
Bei E. Forstwirtschaftliche Zusammenschlisse (Nummer 2.10) sind ausschlieBlich Forstwirt-
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schaftliche Zusammenschlisse, die von der Forstbehdrde anerkannt sind, bzw. deren Satzung
von der Forstbehdrde genehmigt oder erlassen ist, zuwendungsberechtigt.

3.1.2
Fiar MaBnahmen des Wegebaus (Nummer 2.7) sind ausschlieBlich

- anerkannte forstwirtschaftliche Zusammenschliisse im Sinne des Bundeswaldgesetzes,
- Teilnehmergemeinschaften nach dem Flurbereinigungsgesetz

zuwendungsberechtigt.

3.2

Als Zuwendungsempfanger ausgeschlossen sind Bund und Lander sowie juristische Personen,
deren Kapitalvermdogen sich zu mindestens 25 % in den Handen von Bund und Landern befindet.
MaBnahmen auf Grundstlicken in deren Eigentum sind nicht férderfahig.

3.3
Zuwendungsberechtigt sind ausschlieBlich Vorhaben auf Flachen in Nordrhein-Westfalen.

3.4
Fiar MaBnahmen des Wegebaus aufgrund des Sturmschadensereignisses ,Kyrill" sind neben den
Zuwendungsempfangern gem. Nummer 3.1.2 auch private Waldbesitzer zuwendungsberechtigt.

4
Zuwendungsvoraussetzungen

4.1
bei der Férderung der naturnahen Waldbewirtschaftung (2.1 bis 2.6) und bei forstlichem Wege-
bau (2.7):

4.1.1

Zuwendungen fir MaBnahmen auBerhalb von Waldnaturschutzgebieten, FFH-Gebieten und EG-
Vogelschutzgebieten dirfen Antragstellern und Antragstellerinnen nur bewilligt werden, wenn
deren Gesamtwaldeigentum in NRW 300 ha nicht Ubersteigt, es sei denn, der Vergleichswert der
forstwirtschaftlichen Nutzung des Gesamtwaldeigentums in NRW liegt unter 50.000 EUR oder
die objektive jahrliche Nutzungsmadglichkeit liegt unter 3,5 Erntefestmetern pro ha.

Diese Einschrankung gilt nicht flir die Bodenschutzkalkung (Nummer 2.3).

Fiar MaBnahmen gem. den Nummern 2.1 bis 2.2 sowie 2.4 bis 2.5 und 2.7, die aufgrund des
Sturmschadensereignisses ,Kyrill” durchgefuhrt werden, gilt diese Einschrankung ebenfalls
nicht.

4.1.2

Zuwendungen durfen fur alle Laubbaumanpflanzungen nur bewilligt werden, wenn bei einer
Laubbaumkultur Nadelbaumarten mit héchstens 20 v.H. an der Gesamtpflanzenzahl beteiligt
sind. In diesen Fallen sind forderfahige Nadelbaumarten ebenfalls zuwendungsfahig.
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Daruber hinaus werden Zuwendungen fir alle Pflanzungen von Kulturen infolge des Sturmscha-
densereignisses ,Kyrill" nur bewilligt,

- wenn bei einer Mischkultur aus Laubholz und forderfahigem Nadelholz der Anteil des Laubhol-
zes mindestens 50 v.H. an der Gesamtpflanzenzahl betragt. Unterschreitet der Anteil des Laub-
holzes 50 v.H. an der Gesamtpflanzenzahl, ist allein dieser Anteil weiterhin forderfahig, solange
er mindestens 30 v.H. an der Gesamtpflanzenzahl betragt.

- wenn bei einer Mischkultur mit nicht forderfahigen Nadelbaumarten der Anteil fiir Laubholzan-
pflanzungen mindestens 30 v.H. an der Gesamtpflanzenzahl betragt.

Die Beimischung von Laubholz ist grundsatzlich so zu gestalten, dass ein angemessener Fla-
chenanteil dauerhaft gesichert wird.

In bestehenden FFH-Gebieten, EG-Vogelschutzgebieten und Gebieten der Warburger Vereinba-
rung ist die Forderung von nicht zu den natirlichen Waldgesellschaften gehérenden Baumarten
nicht moglich.

4.1.3
Bei MaBnahmen gem. Nummer 2.2.2 zur Komplettierung von Naturverjiingungen mit Laubholz
hat die Einbringung zumindest gruppenweise zu erfolgen.

4.1.4

Zuwendungen dirfen nur gewahrt werden, wenn die MaBnahmen nicht als Ausgleichs- oder Er-
satzmaBnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft oder als Nebenbestimmung einer Wald-

umwandlungsgenehmigung bzw. in einem foérmlichen Verwaltungsverfahren mit entsprechender
Konzentrationswirkung gefordert sind.

Bei einer Forderung nach Natura 2000 (Nummer 2.8) sind Ausgleichs- oder ErsatzmaBnahmen
auf der gesamten Forderflache unzulassig.

Dies gilt auch, wenn das Vorhaben als AusgleichsmaBnahme im Rahmen des Okokontos im Sin-
ne der Regelung des Landschaftsgesetzes vorgesehen oder bereits dort eingestellt ist.

In gleicher Weise dirfen Zuwendungen nur gewahrt werden, soweit eine Férderung nach den
geltenden Forderrichtlinien Naturschutz - F6Na - nicht erfolgt.

4.1.5

Vorhaben nach Nummer 2.2 sollen auf der Grundlage von Planungen nach Nummer 2.1 durchge-
fihrt werden. Das Forstamt kann vom Antragsteller die Vorlage einer durch einen Dritten ent-
sprechend erstellten Planung verlangen.

4.1.6

Zuwendungen flur Wiederaufforstungen (2.2.3) dirfen nur bewilligt werden, wenn gleichzeitig
ein dem Standort entsprechender Waldrand geschaffen und erhalten wird, es sei denn, Lage,
FlachengroBe oder -ausformung lassen dies nicht zu.
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4.1.7
Als Pionierbaumarten im Sinne von Nummer 2.2.4 gelten Roterle, Weide, Pappel, Aspe, Vogel-
beere, Birke und Robinie.

4.1.8
Nachbesserungen gem. Nummer 2.2.5 sollen grundsatzlich dem geférderten Kulturtyp entspre-
chen.

4.1.9

Zuwendungen zur Pflege der Kultur (Nummern 2.2.6 und 2.4.4) dirfen nur bewilligt werden,
wenn es sich um eine Kultur handelt, die keine Mangel erkennen lasst, die das Bestandesziel in
Frage stellen.

4.1.10

Aufforstungen sind nur bei Verwendung herkunftsgesicherter und standortgerechter Baumarten
sowie heimischer Straucharten forderungsfahig. Ortsnahe Herkiinfte sollen — sofern verfligbar -
bevorzugt werden.

Die Notwendigkeit von Kahlschlagsverfahren bedarf einer besonderen Begriindung.

411N

Zuwendungen flir Bodenschutzkalkung (Nummer 2.3) durfen nur bewilligt werden, wenn vom
Forstamt die ZweckmaBigkeit und Unbedenklichkeit der geplanten KalkungsmaBnahmen aner-
kannt wird; das Forstamt kann vom Antragsteller die Ergebnisse einer Boden- und/oder Blatt-
bzw. Nadelanalyse verlangen.

4112
Bei forstwirtschaftlichem Wegebau (Nummer 2.7)

4.1.12.1

Vorhaben sollen auf der Grundlage von Planungen nach Nummer 2.1 durchgefiihrt werden. Das
Forstamt kann vom Antragsteller die Vorlage einer durch einen Dritten entsprechend erstellten
Planung verlangen.

Bei der Durchfuihrung des forstwirtschaftlichen Wegebaus sind die behdrdenverbindlichen Fach-
planungen zu bertcksichtigen.

4.1.12.2

Bei Planung und Ausfiihrung von Vorhaben sind die anerkannten Regeln des forstwirtschaftli-
chen Wegebaus, z.B. die Richtlinien fir den landlichen Wegebau der Deutschen Vereinigung fir
Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (Arbeitsblatt DWA A-A 904) sowie das Leitbild fiir
den nachhaltsgerechten forstlichen Wegebau in Nordrhein-Westfalen in ihrer jeweils gultigen
Fassung zu beachten.

Von den Standardbauweisen fir Befestigungen forstwirtschaftlicher Wege und von einer Befes-
tigungsbreite von 3,5 m kann nur nach vorheriger Zustimmung der Bewilligungsbehorde in be-
sonders zu begriindenden Ausnahmefallen abgewichen werden.
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4.1.12.3
Von der Férderung grundsatzlich ausgeschlossen sind

- Rlickewege,

- der Riickbau, die Unterhaltung und die spatere Pflege von forstwirtschaftlichen Wegen und der
dazugehorigen notwendigen Anlagen sowie das dazu bendtigte Material,

- Wegebefestigungen mit Schwarz- und Betondecken,

- Ausgaben fiir Grundstlicksankaufe, Trassenaufhieb und Wegeschranken zahlen nicht zu den
zuwendungsfahigen Ausgaben,

- StraBen mit Uberortlicher Verkehrsbedeutung sowie StraBen und Wege innerhalb vorhandener
oder geplanter Siedlungs- und Industriegebiete, FuB-, Rad- und Reitwege,

- Vorhaben, die zu einer Wegedichte Uber 45 Ifd. Meter je Hektar fihren. Sie dirfen nurin Aus-
nahmefallen (Kleinprivatwald, schwierige Gelandeverhaltnisse) gefordert werden.

4.2
bei der Férderung von MaBnahmen nach Natura 2000 (2.8)

4.2.1

Voraussetzung fiir die Bewilligung ist der Abschluss eines Vertrages geman der jeweils gultigen
Erlassregelung. Vertragsflache ist die gesamte Laubholzflache des jeweiligen FFH-Gebietes und
des jeweiligen EG-Vogelschutzgebietes.

4.2.2

Als Laubwald werden alle Bestande bezeichnet, die einen Anteil von Uber 50 % Laubbdumen
aufweisen. Dabei wird der tatsachliche Laubholzanteil aller Schichten bis hin zur gesicherten
Verjlingung samtlicher vorhandenen Baumarten bertcksichtigt.

4.2.3

Wechselt das Eigentum an der Flache wahrend des Vertragszeitraumes im Erbgang, im Wege
der vorweggenommenen Erbfolge (Ubergabevertrag) oder aus anderen Griinden, wird die Zu-
wendung dem neuen Eigentiimer in unveranderter Hohe fir die restliche Vertragszeit weiter zu-
gesagt, sofern dieser die Vertragsverpflichtungen Ubernimmt bzw. durch Abschluss eines
gleichwertigen Vertrages fiir sich neu begriindet.

4.3
bei der Férderung von NaturschutzmaBnahmen im Wald (2.9)

4.3.1

Zuwendungen nach der Nummer 2.9 dieser Richtlinie durfen nur bewilligt werden, wenn die Be-
grindung von Laubwald, die Umwandlung von Nadelwaldbestockung oder der Erhalt von Altholz
in Waldgebieten durchgefiihrt wird, flr die eine Grundschutzverordnung erlassen wurde, eine
Festsetzung in einem rechtskraftigen Landschaftsplan oder ein entsprechender Schutz nach §
62 LG besteht und fir die die in Nummer 1 Satz 2, 2. Halbsatz genannten Vereinbarung und Vor-
schriften zutreffen

und
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- die im Waldbiotopschutzprogramm aufgefiihrt sind oder
- fur die eine Meldung als EG-Vogelschutzgebiet vorliegt oder fiir die eine Ausweisung/Meldung
als FFH-Gebiet vorliegt.

4.3.2
Zuwendungen nach Nummer 2.9.3.1 (Ausgleichsbetrag I) und 2.9.3.2 (Ausgleichsbetrag Il) diir-
fen nur fir solche Flachen bewilligt werden, auf denen Laubwald neu begriindet wird.

4.3.3
Zuwendungen nach 2.9.3.1 (Ausgleichsbetrag I) und 2.9.3.2 (Ausgleichsbetrag Il) werden nicht
fur bereits abgeschlossene Altférderfalle gewahrt.

4.4

Zuwendung nach Nummer 2.9.2 durfen nur bewilligt werden, wenn eine schriftliche Verpflich-
tung des Eigentlimers vorliegt, bis zu 10 festgelegte Baume des Oberstandes (insbesondere
Horst- und Hohlenbaume sowie sonstige Biotopbaume) je ha in Gber 120jahrigem Laubholz auf
Dauer zu belassen. Dies gilt entsprechend auch fir einzelne Laubbdume in andersartigen Baum-
bestanden.

Zuwendungen durfen nur bewilligt werden, wenn im Rahmen einer normalen forstlichen Bewirt-
schaftung absehbar ist, dass die Stammzahl des Oberstandes unter 10 Stlick pro Hektar abge-
senkt wird. Abweichend hiervon kénnen entsprechende Zuwendungen fir die Erhaltung ausge-
wahlter Altholzbaume auch dann schon gewahrt werden, wenn im Rahmen einer behdrdlich ver-
anlassten Kartierung wertbestimmende ,Biotopbaume” / Baumgruppen erfasst worden sind und
dauerhaft im Wald belassen werden sollen.

4.5

Eine Forderung auf den selben Flachen, flir die Zuwendungen nach Nummer 2.8 (Natura 2000)
gezahlt werden, ist mit Ausnahme von Bodenschutzkalkungsvorhaben (Nummer 2.3) und des
Forstwirtschaftlichen Wegebaus (Nummer 2.7) im Rahmen dieser Richtlinie nicht zulassig (Aus-
schluss von Doppelforderung).

4.6
bei forstwirtschaftlichen Zusammenschlissen (Nummer 2.10)

4.6.1

Zuwendungen fur Gerate, Maschinen und Fahrzeuge dirfen nur gewahrt werden, wenn es sich
um neue, neuzeitliche und geeignete Gerate, Maschinen oder Fahrzeuge handelt, die vom Forst-
technischen Prifausschuss das Urteil ,brauchbar” oder ,fur Forstwirtschaft geeignet und zu
empfehlen” erhalten haben. Ist die Prifung durch den Forsttechnischen Prifausschuss noch
nicht durchgefiihrt, entscheidet die Bewilligungsbehdérde endgililtig Gber die Eignung.

4.6.2
Bei jeder Investitionsférderung nach Nummer 2.10 ist die betriebswirtschaftliche Rentabilitat des
Vorhabens durch geeignete Unterlagen (z.B. Wirtschaftlichkeitsberechnungen) nachzuweisen.

5
Art, Umfang und Hohe der Férderung
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5.1
Zuwendungsart: Projektforderung

5.2
Finanzierungsart:

- Festbetragsfinanzierung bei den MaBnahmen nach den Nummern 2.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5,
2.5.1.2,2.8,2.9.3.2,2.9.5,

- Anteilfinanzierung bei den MaBnahmen nach den Nummern 2.1, 2.3, 2.4.1, 2.4.2, 2.5.1.1, 2.5.1.3,
2.5.2,2.6,2.7,2.91,2.9.2,2.9.3.1,2.9.3.3,2.9.4, 2.10

Bagatellgrenze:

- 2.500,00 EUR bei MaBnahmen nach Nummer 2.7 (Wegebau),
- 40,00 EUR bei MaBnahmen nach Nummer 2.8 (Natura 2000),
- 500,00 EUR bei allen Gbrigen MaBnahmen.

Mehrere MaBnahmen eines Antragsstellers, ausgenommen MaBnahmen nach Nummer 2.8, kdn-
nen in einem Antrag zusammengefasst werden. Die Bagatellgrenze bezieht sich dann auf den
Gesamtforderbetrag aller EinzelmaBnahmen.

5.3
Form der Zuwendung: Zuschuss

- einmalig fir MaBnahmen nach A, B, D und E,
- jahrlich, auf der Grundlage eines entsprechenden Vertragsabschlusses fur die flachenbezoge-
ne Ausgleichszahlung (Nummer 2.8).

5.4
Bemessungsgrundlage und Héhe der Zuwendung

5.4.1
Pflanzungen, Saat

5.4.1.1
flr Pflanzungen und Waldrandgestaltung bei

- Umbau von Rein- und nicht standortgerechten Bestanden (Nummer 2.2),
- der Pflanzung von heimischen Baumen und Strauchern (Nummer 2.4.3)
- Wallhecken (Nummer 2.4.5) und

- der Anlage und Gestaltung von Sonderbiotopen im Wald (Nummer 2.9.1)

fur Pflanzung von
Pflanzen bis zu 1,20 m:

- Roterle 0,46 EUR / Stick

- Weiden 0,46 EUR / Stick

- Hainbuche 0,46 EUR / Stiick
- Rotbuche 0,55 EUR / Stiick
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- Bergahorn 0,55 EUR / Stlck

- Eberesche 0,55 EUR / Stlick

- Eiche 0,60 EUR / Stiick

- Roteiche 0,60 EUR / Stiick

- Linde 0,60 EUR / Stlick

- Esche 0,60 EUR / Stiick

- Kirsche 0,60 EUR / Stiick

- sonstige Laubbdume 0,60 EUR / Stlick (auBer Pappel)
- Douglasie 0,40 EUR / Stick

- Kiistentanne 0,40 EUR / Stiick

- WeiBtanne 0,40 EUR / Stlick

- Larche 0,40 EUR / Stiick

- Schwarzkiefer 0,25 EUR / Stlick

GroBpflanzen (lber 1,20 m):

- Eichen 1,15 EUR / Stiick

- Ahorn 1,10 EUR / Stlick

- Roteiche 1,10 EUR / Stiick

- Rotbuche 1,10 EUR / Stlick

- Esche 1,10 EUR / Stiick

- Kirsche 1,10 EUR / Stlick

- Vogelbeere 1,10 EUR / Stlick

- Pappel, Aspe 3,00 EUR / Stick
- je Strauch 0,50 EUR / Stiick

Es qgilt ein Forderhdchstbetrag von 4.800,00 EUR/ha.

5.41.2
fUr Saat bei

- Umbau von Rein- und nicht standortgerechten Bestanden (Nummer 2.2),
- der Pflanzung von heimischen Baumen und Strauchern (Nummer 2.4.3) und
- der Anlage und Gestaltung von Sonderbiotopen im Wald (Nummer 2.9.1)

von Stiel-, Trauben- und Roteiche: (mindestens 200 kg/ha) 2.810,00 EUR/ha,
von Bucheckern: (mindestens 60 kg/ha) 1.640,00 EUR/ha.

5.4.2

fir Bodenvorbereitung

- zum Umbau von Rein- und nicht standortgerechten Bestanden (Nummer 2.2),
- zur Pflanzung von heimischen Baumen und Strauchern (Nummer 2.4.3) und

- zur Anlage und Gestaltung von Sonderbiotopen im Wald (Nummer 2.9.1)

180 EUR/ha.

5.4.3
flr Pflege der Kultur (Nummer 2.2.6 und 2.4.4) im entsprechenden Standjahr der Kultur
410,00 EUR/ha.
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5.4.4
flr Einzelschutz nach Umbau von Reinbestanden und nicht standortgerechten Bestanden (Num-
mer 2.2.7):

- Wuchshiille 2,00 EUR / Stiick,
- Drahthose 2,00 EUR / Stiick.

Es gilt ein Forderhéchstbetrag von 400,00 EUR/ha.

5.4.5
flr Vorarbeiten (Nummer 2.1) - soweit sie durch Dritte durchgefiihrt werden -
bis zu 80 v.H. der nachgewiesenen Ausgaben (ohne MWSt).

Es qilt ein Forderhéchstbetrag von 500 EUR je Gutachten, zuziiglich 50 EUR je ha des Planungs-
gebietes.

5.4.6
flir Bodenschutzkalkung (Nummer 2.3)
bis zu 90 v.H. der zuwendungsfahigen Ausgaben (ohne MWSt).

5.4.7

zur Beseitigung unerwiinschter oder nicht standortgerechter Bestockung auf einer Tiefe von bis
zu 10 m (2.4.1) und Pflege von WaldauBenrandern durch Lauterung oder Durchforstung auf einer
Tiefe von 15 m (2. 4.2)

bis zu 70 v.H. der zuwendungsfahigen Ausgaben (ohne MWSt).

5.4.8

bei MaBnahmen

- zur Kontrolle von Schadinsekten mit Lockstoffen (Nummer 2.5.1.1)

bis zu 80 v.H. der zuwendungsfahigen Ausgaben (ohne MWSt),

- zur Bekampfung von Schadinsekten durch Flachenraumung einschlieBlich energetischer Ver-
wendung der Biomasse (Nummer 2.5.1.2) 500 EUR je ha,

- zur Bekampfung von Schadinsekten durch andere geeignete MaBnahmen, die die Bruttauglich-
keit von Holz, Restholz, Reisig soweit herabsetzen, dass Gefahrdungen von diesem Material
nicht ausgehen (Nummer 2.5.1.3).

bis zu 70 v.H. der zuwendungsfahigen Ausgaben (ohne MWSt).

Es gilt ein Forderhdchstbetrag von 400 EUR je ha.
- zu sonstigen WaldschutzmaBnahmen (Nummer 2.5.2)
bis zu 40 v.H. der zuwendungsfahigen Ausgaben (ohne MWSt).

5.4.9
beim Einsatz von Rickepferden (Nummer 2.6)
bis zu 30 v.H. der nachgewiesenen Ausgaben (ohne MWSt).

Es gilt ein Férderhdchstbetrag von 3,00 EUR je m3 geriickten Holzes.

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 14/24



5.4.10
Forderung der forstwirtschaftlichen Infrastruktur (Wegebau) (Nummer 2.7)

5.4.10.1

flr Forstwirtschaftliche Zusammenschlisse im Sinne des Bundeswaldgesetzes, wenn sie sat-
zungsgeman dazu geeignet sind

bis zu 70 v.H. der zuwendungsfahigen Ausgaben (ohne MWSt).

5.4.10.2
flr Teilnehmergemeinschaften nach dem Flurbereinigungsgesetz
bis zu 70 v.H. der zuwendungsfahigen Ausgaben (einschlieBlich MWSt).

5.4.10.3

Die Férderung fir Betriebe mit Gber 1.000 ha Forstbetriebsflache betragt zwei Drittel der sonst
maoglichen Férderung. Flr MaBnahmen zur Bewaltigung des Sturmschadensereignisses ,Kyrill”
gilt diese Einschrankung nicht.

541

bei Natura 2000 (2.8):

- fur Laubwald in LSG 40,00 EUR/ha und
- fur Laubwald in NSG 50,00 EUR/ha.

5.4.12

Der Ausgleichsbetrag | (Nummer 2.9.3.1) und der Ausgleichsbetrag Ill fir Sonderbiotope (Num-
mer 2.9.3.3) bemisst sich nach der Hohe der fir die Laubwaldbegriindung (einschlieBlich Boden-
vorbereitung und Gatterbau) oder fir die Anlage, Gestaltung und Pflege von Sonderbiotopen im
Wald zu zahlenden Zuwendung und betragt:

- fur die Laubwaldbegriindung und die Anlage, Gestaltung und Pflege von Sonderbiotopen im
Wald 25 %,

- fur die Bodenvorbereitung 100 %.

5.4.13

Der Ausgleichsbetrag Il (Nummer 2.9.3.2) richtet sich nach der Baumartengruppe und der zu er-
wartenden Ertragsklasse (Ekl) und betragt

bei Buche / Eiche:

- bei lll,5 Ekl und schlechter 1.020,00 EUR/ha,

- bei II,5 Ekl bis Il1,5 EklI 920,00 EUR/ha,

- bei Il,0 EkI 820,00 EUR/ha,

- bei I,5 Ekl und besser 720,00 EUR/ha,

- bei sonstigem Laubholz aller Ertragsklassen 410,00 EUR/ha.

Bei der Begriindung von Buchenbestanden, deren Flachen ganz oder teilweise Uber 600 m NN
gelegen sind sowie bei der Begriindung von Eichenbestanden auf ausgewiesenen Flachen des
Lebensraumtyps 9190 , Alte bodensaure Eichenwalder auf Sandebenen” gemaB Tabelle 3, An-
hang Il der FFH-Richtlinien (92/43/EWG), erhoht sich der Ausgleichsbetrag Il um 25%.
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5.4.14
Die Hiebsunreifentschadigung (Nummer 2.9.4) wird nach den Richtlinien zur Waldbewertung im
Lande Nordrhein-Westfalen berechnet und festgesetzt (ohne MWSt).

5.4.15

Der Ausgleichsbetrag zum dauerhaften Erhalt von Altholzanteilen zur Sicherung der Lebensrau-
me wildlebender Tiere, Pflanzen und sonstiger Organismen (Nummer 2.9.2) betragt bis zu 100
v.H. des ermittelten Wertes nach MaBgabe der in der jeweils geltenden Richtlinie zur Waldbe-
wertung im Lande NRW enthaltenen Holzpreise (ohne MWSt), hochstens 1.800 EUR/ha.

5.4.16

flir MaBnahmen zum Schutz der Aufforstungen und Naturverjlingungen gegen Wild (2.9.5):
- fUr Gatterbau 2,30 EUR/Ifm und

- fur Einzelschutz 0,50 EUR/Stlick

hochstens jedoch 1.020 EUR/ha.

5.4.17
fir die Anlage von Wallhecken (Nummer 2.4.5.1):
- Satze wie in Nr. 5.4.1.1.

5.4.18
fir die Pflege von Wallhecken (Nummer 2.4.5.2) 0,80 EUR/m2,

5.4.19
fur die Anlage, Gestaltung und Pflege von Sonderbiotopen im Walde (Nr. 2.9.1)
bis zu 80 v.H. der zuwendungsfahigen Ausgaben (ohne MWSt).

5.4.20
bei forstwirtschaftlichen Zusammenschliissen (Nr. 2.10):

5.4.20.1
fur MaBnahmen nach Nr. 2.10.1
bis zu 40 v.H. der zuwendungsfahigen Ausgaben (ohne MWSt),

5.4.20.2

flir MaBnahmen nach Nr. 2.10.2

bei forstwirtschaftlichen Zusammenschliissen, die von der Forstbehorde anerkannt sind bzw.
deren Satzung von der Forstbehérde genehmigt oder erlassen ist:

- in den ersten 4 Jahren nach der Anerkennung bzw. Satzungsgenehmigung des Zusammen-
schlusses bis zu 60 v.H.

- in den folgenden 3 Jahren bis zu 50 v.H.

- und weitere 3 Jahre bis zu 40 v.H. der zuwendungsfahigen Ausgaben (ohne MWSt),
héchstens jedoch 40.000,00 EUR je Jahr.

Nicht zuwendungsfahig sind die anteiligen Investitions- und Verwaltungsausgaben der an forst-
wirtschaftlichen Zusammenschliissen beteiligten Forstbetriebe des Bundes und der Lander.
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6
Sonstige Zuwendungsbestimmungen

6.1
Der Zuwendungsempfanger ist verpflichtet,

6.1.1
im Rahmen der Zweckbindung

- geférderte Anlagen mindestens 12 Jahre nach Fertigstellung sachgemaB zu unterhalten,

- geférderte Maschinen, technische Einrichtungen und Gerate 5 Jahre nach Lieferung sachge-
maB zu unterhalten,

- die gefdrderten Altholzanteile dauerhaft an ihrem Standort zu belassen,

6.1.2

bei geférderten MaBBnahmen keine Herbizide und keine lindanhaltigen Forstschutzmittel sowie
bei vorbeugenden WaldschutzmaBnahmen nur vom Bundesamt fir Verbraucherschutz und Le-
bensmittelsicherheit (BVL) zugelassene Mittel einzusetzen und diese Mittel nach anerkannten
Verfahren in notwendiger Aufwandmenge zu verwenden,

6.1.3

bei einem Verkauf der geférderten Anlagen innerhalb des Zeitraumes seiner Unterhaltungsver-
pflichtung den Erwerber zu veranlassen, durch eine schriftliche Erklarung gegentiber dem Forst-
amt, die vorstehenden Verpflichtungen zu Ubernehmen. Ist der Erwerber hierzu nicht bereit, ist
die Zuwendung mit Zinsen zurlickzuzahlen. Der Erstattungsanspruch ist mit 5 v.H. Uber dem je-
weiligen Basiszinssatz nach § 247 BGB jahrlich zu verzinsen.

6.1.4

bei der Férderung

- einer Investition mit Gesamtkosten Uber 50.000 Euro eine Erlauterungstafel entsprechend
Nummer 2.2 Anhang VI der VO (EG)1974/2006 anzubringen,

- von InfrastrukturmaBnahmen, deren Gesamtkosten 500.000 Euro Uberschreiten, ein Hinweis-
schild entsprechend Nummer 2.2 zum Anhang der VO (EG) 1974/2006 anzubringen,

6.1.5
Originalbelege 10 Jahre nach Vorlage des Verwendungsnachweises aufzubewahren und fir
Prafzwecke verfluigbar zu machen.

6.2
Der Zuwendungsempfanger hat im Antrag zu erkldren, dass er damit einverstanden ist,

6.2.1

Verwaltungskontrollen und Kontrollen vor Ort zuzulassen, dass zuverlassig geprift werden kann,
ob die Bedingungen fur die Gewahrung der Férderung eingehalten werden. Bei Verwaltungskon-
trollen und Kontrollen vor Ort sind dem Kontrollpersonal ein Betretungsrecht und das Recht auf
eine angemessene Verweildauer auf den Grundstiicken und in den Betriebs- und Geschaftsrau-
men sowie Einsichtnahme in die fur die Beurteilung der Zuwendungsvoraussetzungen notwendi-
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gen betriebswirtschaftlichen Unterlagen einzurdumen und die notwendigen Auskinfte zu ertei-
len.

6.2.2

dass seine Angaben im Antrag zum Zwecke einer zligigen Bearbeitung sowie zu statistischen
Zwecken maschinell gespeichert werden und an die zustandigen Organe des Landes, des Bun-
des und der EU Ubermittelt werden kdnnen,

6.2.3
notwendige Daten zur Evaluierung der forstlichen FérdermaBnahmen zur Verfigung zu stellen,

6.2.4

dass das Fordervorhaben und die daflir erhaltene Forderung in einem Verzeichnis aller Beglins-
tigten, die im Rahmen des Entwicklungsprogramms fur den landlichen Raum eine Finanzierung
erhalten haben, veroffentlicht werden.

6.3

Die Férderung fur investitionsbezogene Vorhaben ist zurtickzufordern, wenn innerhalb von finf
Jahren nach deren Bewilligung eine erhebliche Veranderung im Hinblick auf den Férderzweck
erfolgt ist,

- die die Art oder die Durchflihrungsbedingungen beeintrachtigt oder die einem Unternehmen
oder einer 6ffentlichen Koérperschaft einen ungerechtfertigten Vorteil verschafft oder

- die darauf zuriickzuflihren ist, dass sich die Art der Besitzverhaltnisse an einer Infrastruktur
geandert hat oder dass eine Produktionstatigkeit aufgegeben worden ist oder sich deren Stand-
ort geandert hat.

6.4
De-minimis

Die Férderung der MaBnahmen nach den Nummern 2.5.2, 2.9.3.2, 2.9.4 und 2.10 erfolgt unter
Beachtung der Verordnung (EG) Nr. 1998/2006 der Kommission vom 15.12.2006 uber die An-
wendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf ,De-minimis"-Beihilfen (ABI. L 379 vom
28.12.2006, S. 5); der Gesamtwert der einem Unternehmen gewahrten ,De-minimis”-Beihilfen
darf 200.000 Euro, bezogen auf einen Zeitraum von drei Jahren, nicht Gibersteigen.

6.5
Eigen- und Sachleistungen

Unbezahlte, freiwillige Arbeitsleistungen der Zuwendungsempfanger und seiner Familienange-
horigen (Eigenleistung) sind férderfahig bis zu 80 % der Ausgaben, die sich bei Vergabe der Ar-
beiten an Unternehmer oder bei Durchfiihrung der vergleichbaren Arbeiten im Staatswald erge-
ben wrden.

Sachleistungen der Zuwendungsempfanger sind forderungsfahig bis zu 80 % des Marktwertes.

7
Verfahren
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Far die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zuwendungen sowie fir den Nachweis
und die Priifung der Verwendung und die ggf. erforderliche Aufhebung des Zuwendungsbe-
scheides und die Rickforderung der gewahrten Zuwendungen gelten die VV/VVG zu § 44 LHO,
die Verordnung (EG) Nr. 1698/2005, einschlieBlich der dazu ergangenen Durchfiihrungsverord-
nungen sowie die Vorschriften liber das EG-Zahlstellenverfahren, soweit nicht in diesen Férder-
richtlinien Abweichungen verflgt worden sind.

7.1
Antragsverfahren (Antrag auf Fordermittel)

Der Antrag ist auf Vordruck (gemaB Muster) beim oértlich zustandigen Forstamt des Landesbe-
triebes Wald und Holz NRW einzureichen, das die forstfachliche Notwendigkeit und Zweckma-
Bigkeit pruft und bescheinigt sowie bei Bedarf weitere Nachweise verlangen kann.

Der Antrag zu Natura 2000 (Nummer 2.8) ist auf Vordruck (gemaB Muster) bis zum 15. Mai des
Antragsjahres bei der Bewilligungsbehdrde einzureichen.

Zusatzlich ist fur einen Antrag auf Vorhaben nach Natura 2000 (Nummer 2.8) (gemaB Muster)
bis zum 15. Mai des Antragsjahres ein Sammelantrag (Mantelbogen und Flachenverzeichnis) ge-
manB Artikel 11 der Verordnung (EG) Nr. 796/2004 beim Geschaftsfiihrer der ortlich zustéandigen
Kreisstelle beim Direktor der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen als Landesbeauftrag-
ter einzureichen.

Ein nach dem 15. Mai des Antragsjahres eingereichter Antrag und Sammelantrag gilt als verfris-
tet. Artikel 144 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 bleibt unberihrt. Anwendung finden
die Bestimmungen der EG-Zahlstelle.

Zusatzlich zu Art, Ort und Umfang des durchzuflihrenden Vorhabens ist der Durchfihrungszeit-
raum, bei Zahlungen nach Natura 2000 (Nummer 2.8) das Flachenermittlungsverfahren und bei
Zahlungen zum Erhalt von Altholzanteilen (Nummer 2.9.2) das Verfahren zur Standortermittiung
im Wald anzugeben.

7.2
Bewilligungsverfahren

Bewilligungsbehdrde ist der Landesbetrieb Wald und Holz NRW. Er bewilligt die Zuwendung mit
Zuwendungsbescheid auf Vordruck (gemaB Muster).

Fir einen Antrag auf anteilfinanzierte Vorhaben ist die Plausibilitdt der veranschlagten Kosten mit
geeigneten Bewertungssystemen, wie Referenzkosten oder Vergleich verschiedener Angebote
Zu prufen.

7.3
Verwendungsnachweisverfahren

Die Verwendung der Zuwendung nach den MaBnahmenbereichen A, B, D und E ist von dem Zu-
wendungsempfanger / der Zuwendungsempfangerin auf Vordruck (geman Muster) nachzuwei-
sen und vorzulegen.

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 19/24



Abweichungen von der Bewilligung sind besonders festzustellen.

Rechnungsbelege fir Mittelanforderungen sind im Original vorzulegen und missen Zahlungs-
nachweise geman Nr. 6.7 ANBest-P enthalten. Sie sind von der Bewilligungsstelle auf dem Origi-
nal als fur 'Forderzwecke Forst verwendet' zu kennzeichnen und mit ‘Landesbetrieb Wald und
Holz NRW' oder 'Forstamt, Name’, Datum und Unterschrift zu versehen.

7.4
Auszahlung

Die Auszahlung der Zuwendung wird nach einer von der Bewilligungsstelle beim Landesbetrieb
Wald und Holz NRW durchgeflihrten, beanstandungsfreien Verwendungsnachweisprifung
durch die EG-Zahlstelle vorgenommen. Bei groBeren Investitionsvorhaben (ab 10.000 €) ist die
Durchfiihrung der geférderten Vorhaben oder der Investitionsstandort vor der Schlusszahlung
durch einen Besuch (Inaugenscheinnahme) zu tberprifen (vgl. Artikel 26, IV VO 1975/2006).

Bei Anteilfinanzierung erfolgt die Auszahlung der Zuwendung bzw. von Zuwendungsteilbetragen
ausschlieBlich aufgrund nachweislich geleisteter Zahlungen des Zuwendungsempfangers / der
Zuwendungsempfangerin (Erstattungsprinzip).

Die zahlungsrelevanten Daten aller geférderten Vorhaben sind der EG-Zahlstelle spatestens vor
Auszahlung durch die Bewilligungsstelle zur Verfigung zu stellen.

7.5

Die MaBnahmen zur Wiederbewaldung (2.1, 2.2.1 bis 2.2.5 und 2.2.7), zur Gestaltung und Pflege
naturnaher Waldrander (2.4), zum Vorbeugenden Waldschutz (2.5) und zur Forstwirtschaftlichen
Infrastruktur (2.7), die aufgrund des Sturmschadensereignisses ,Kyrill" durchgefiihrt werden,
kdnnen ab dem 19.1.2007 begonnen worden sein. Nummer 1.3 VV/VVG zu § 44 LHO findet hier
keine Anwendung.

7.6
Die Formulare fur das Antrags-, Bewilligungs- sowie Verwendungsnachweisverfahren werden
auf der Homepage des Landesbetriebes Wald und Holz NRW verd6ffentlicht.

8
Sanktionsbestimmungen

8.1

Fir MaBnahmen nach dem MaBnahmenbereich C

sind die angefihrten Kiirzungen und Ausschlliisse gemaB des beigefligten Anhangs 1 (Kirzun-
gen und Ausschlisse bei flachenbezogenen MaBnahmen) anzuwenden.

8.2

Fir MaBnahmen nach den MaBnahmenbereichen A, B, D und E

sind die angefiihrten Kirzungen und Ausschliisse gemaB des beigefligten Anhangs 2 (Kirzun-
gen und Ausschliisse bei investiven Vorhaben) anzuwenden.
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8.3
Unabhangig hiervon ist zu priifen, ob ein Subventionsbetrug gemaB § 264 Strafgesetzbuch vor-
liegt. Gegebenenfalls ist die Staatsanwaltschaft einzuschalten.

9
Erganzende und abweichende Regelungen fiir die Férderung im Kérperschaftswald

9.1
Gegenstand der Férderung

Die folgenden MaBnahmen dieser Richtlinie werden nicht im Kdérperschaftswald gefordert:
2.7.1,2.8,2.9.3,2.9.5 und 2.10.

9.2
Zuwendungsempfanger fur die MaBnahmen im Korperschaftswald sind

9.2.1
Juristische Personen des 6ffentlichen Rechts als Eigentiimer land- und forstwirtschaftlicher Fla-
chen,

9.2.2
Kreise und kreisfreie Stadte als Trager gemeinschaftlicher MaBnahmen im Kérperschafts- und
Privatwald.

9.3
Zuwendungsvoraussetzungen

Folgende Zuwendungsvoraussetzungen finden fir die Férderung des Korperschaftswaldes kei-
ne Anwendung: 4.1.1, 4.2, 4.5 und 4.6.

9.4

Im Koérperschaftswald dirfen Zuwendungen nach den Nummern 2.1, 2.2.1 bis 2.2.5, 2.4 sowie
2.9.1, 2.9.2 und 2.9.4 dieser Richtlinie nur bewilligt werden, wenn die Begriindung von Laubwald,
die Umwandlung von Nadelwaldbestockung oder der Erhalt von Altholz in Waldgebieten durch-
geflihrt wird, fur die eine Grundschutzverordnung erlassen wurde, eine Festsetzung in einem
rechtskraftigen Landschaftsplan oder ein entsprechender Schutz nach § 62 LG besteht und fir
die die in Nummer 1 Satz 2, 2. Halbsatz genannten Vereinbarung und Vorschriften zutreffen

und

- die im Waldbiotopschutzprogramm aufgefiihrt sind oder
- fur die eine Meldung als EG-Vogelschutzgebiet vorliegt oder fiir die eine Ausweisung/Meldung
als FFH-Gebiet vorliegt.

Ausgenommen hiervon sind MaBnahmen nach Nummer 2.1 und 2.2.1 bis 2.2.5 und 2.4, die ab-
weichend auch zur Bewaltigung des Sturmschadensereignisses ,Kyrill" bewilligt werden kénnen.
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9.5
MaBnahmen nach den Nummern 2.2.7, 2.5 und 2.7.2 bis 2.7.6 dirfen im Kérperschaftswald aus-
schlieBlich zur Bewaltigung des Sturmschadenereignisses ,Kyrill" bewilligt werden.

9.6
Bemessungsgrundlage und Hohe der Zuwendung

9.6.1
Bagatellgrenze

Im Korperschaftswald betragt die Bagatellgrenze fiir die FérdermaBnahmen 12.500 €.
Mehrere MaBnahmen eines Antragsstellers kdnnen in einem Antrag zusammengefasst werden.

9.6.2
Hohe der Zuwendung im Kérperschaftswald

9.6.2.1

Im Korperschaftswald ermaBigen sich die Férdersatze und Hochstbetrage fir Pflanzungen, Saat
und Bodenvorbereitung gemaR dieser Richtlinie (Nummer 5.4.1) fir die MaBnahmen zur Bewalti-
gung des Sturmschadensereignisses ,Kyrill* um 50 %.

9.6.2.2

Far MaBnahmen zur Bewaltigung des Sturmschadensereignisses ,Kyrill" ermaBigen sich die For-
dersatze und Hochstbetrage bei Nummer 5.4.1, 5.4.5, 5.4.7 und 5.4.8 im Koérperschaftswald um
50 %.

9.6.2.3

Fiar MaBnahmen der Férderung der forstwirtschaftlichen Infrastruktur zur Bewaltigung des
Sturmschadensereignisses ,Kyrill” im Korperschaftswald betragt der Férdersatz 35 v.H. der zu-
wendungsfahigen Ausgaben (ohne MWSt).

9.6.2.4
Im Korperschaftswald ermaBigen sich die Fordersatze fiir die Hiebsunreifeentschadigung (Num-
mer 5.4.14) und fir den Ausgleichsbetrag zum dauerhaften Erhalt von Altholzanteilen (5.4.15) auf
80 v.H.

9.6.2.5
Flr Vorarbeiten im Rahmen der Bodenschutzkalkung im Kérperschaftswald:

- 40 v.H. der zuwendungsfahigen Ausgaben (ohne MWSt) bei Zuwendungsempfangern mit
Uberdurchschnittlicher Finanzkraft. Es gilt ein Férderhochstbetrag von 250 EUR je Gutachten,
zuzuglich 25 EUR je ha des Planungsgebietes.

- bis zu 60 v.H. der zuwendungsfahigen Ausgaben (ohne MWSt) bei den librigen Zuwendungs-
empfangern. Es gilt ein Forderhdchstbetrag von 375 EUR je Gutachten, zuzliglich 37,50 EUR je
ha des Planungsgebietes. In begriindeten Einzelfallen kédnnen bis zu 80 v.H. im Einvernehmen
mit der zustandigen Kommunalaufsichtsbehdrde gewahrt werden. Der Forderhéchstbetrag kann
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dann auf 500 EUR je Gutachten, zuziiglich 50 EUR je ha des Planungsgebietes angehoben wer-
den.

9.6.2.6
Fir Bodenschutzkalkung (Nummer 2.3) im Kérperschaftswald:

- 60 v.H. der zuwendungsfahigen Ausgaben (ohne MWSt) bei Zuwendungsempfangern mit
Uberdurchschnittlicher Finanzkraft,

- bis zu 70 v.H. der zuwendungsfahigen Ausgaben (ohne MWSt) bei den Ubrigen Zuwendungs-
empfangern.

9.7
Verfahren

Rechnungsbelege fiur Mittelanforderungen sind im Original vorzulegen und mussen Zahlungs-
nachweise vergleichbar Nr. 6.7 ANBest-P enthalten. Sie sind von der Bewilligungsstelle auf dem
Original als fir 'Forderzwecke Forst verwendet’ zu kennzeichnen und mit ‘Landesbetrieb Wald
und Holz NRW' oder 'Forstamt, Name', Datum und Unterschrift zu versehen.

10
Inkrafttreten

Dieser Runderlass tritt mit Wirkung vom 1.1.2007 in Kraft und gilt bis zum 31.12.2013.
Anlagen

Anhang 1: Kirzungen und Ausschlisse bei flaichenbezogenen MaBnahmen
Anhang 2: Klirzungen und Ausschllsse bei investiven Vorhaben
Anlage 1: Antrag nicht FlachenmaBnahmen Prw

Anlage 2: Antrag Natura 2000

Anlage 3: Antrag nicht FlachenmaBnahmen KW

Anlage 4: Zuwendungsbescheid nicht FlachenmaBnahmen Prw
Anlage 5: Zuwendungsbescheid NATURA 2000

Anlage 6: Zuwendungsbescheid nicht FlachenmaBnahmen KW
Anlage 7: Verwendungsnachweis PrW/KW

Anhang 3: Beschreibung der MaBnahme

Anhang 4: Flachenverzeichnis zum Antrag NATURA 2000

- MBI. NRW. 2007 S. 804

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 23/24


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/mblnrw/2007-s804

Anlagen

Anlage 1 (Anhang1)
URL zur Anlage [Anhang1]

Anlage 2 (Anhang?2)
URL zur Anlage [Anhang2]

Anlage 3 (Anlage)
URL zur Anlage [Anlage1]

Anlage 4 (Anlage2)
URL zur Anlage [AnlageZ2]

Anlage 5 (Anlage3)
URL zur Anlage [Anlage3]

Anlage 6 (Anlage4)
URL zur Anlage [Anlage4]

Anlage 7 (Anlage5)
URL zur Anlage [Anlage5]

Anlage 8 (Anlage6)
URL zur Anlage [Anlage6]

Anlage 9 (Anlage?)
URL zur Anlage [Anlage7]

Anlage 10 (Anhang3)
URL zur Anlage [Anhang3]

Anlage 11 (Anhang4)
URL zur Anlage [Anhang4]

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Diisseldorf

24 /24


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/VA/10541-10864-mbl36-1anhang1.pdf
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/VA/10541-10865-mbl36-1anhang2.pdf
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/VA/10541-10868-mbl36-1anlage1.pdf
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/VA/10541-10869-mbl36-1anlage2.pdf
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/VA/10541-10870-mbl36-1anlage3.pdf
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/VA/10541-10871-mbl36-1anlage4.pdf
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/VA/10541-10872-mbl36-1anlage5.pdf
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/VA/10541-10873-mbl36-1anlage6.pdf
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/VA/10541-10874-mbl36-1anlage7.pdf
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/VA/10541-10875-mbl36-1anhang3.pdf
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/VA/10541-10876-mbl36-1anhang4.pdf

	Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung forstlicher Maßnahmen im Privat- und Körperschaftswald RdErl. d. Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz - III - 3 40-00-00.30 v. 9.8.2007 

	Anlagen

